
Grundsätzliches zur iPad-Nutzung (Stand 08.08.2018) 

Zu Hause 

• Das iPad wird als Arbeitsmittel jeden Tag in die Schule mitgebracht – auch, wenn es mal 
nicht genutzt wird. 

• Das iPad muss zu Hause aufgeladen und betriebsbereit mitgebracht werden. 
• Jede/-r muss seine Apple-ID wissen. 
• Alle Apps, die in der "App-Liste" aufgeführt sind, müssen sich auf jedem Gerät befinden und 

funktional sein. 
• Die Software (Betriebssystem und Apps) ist auf dem jeweils aktuellen Stand zu halten.  
• Jedes iPad sollte mit einer individuellen Passwortsperre versehen werden. 

In der Schule 

• Vor dem Unterricht und in den großen Pausen herrscht iPad-Verbot. Die Geräte sind dann 
bitte (wie auch Handys) unsichtbar. 

• Die iPads dürfen in der Schule nicht zum Spielen verwendet werden. 
• Jedes Kind ist für sein privates iPad selbst verantwortlich. Die Schule kann nicht für Schäden 

am Gerät haftbar gemacht werden. 
• Es gibt in der Klasse Schließfächer. Jede/-r Schüler/in ist für sein Schließfach und dessen 

Inhalt verantwortlich.  

Im Unterricht 

• Mit Beginn der Unterrichtsstunde sind die iPads unsichtbar. Sie werden nur nach 
Aufforderung durch eine Lehrkraft in Betrieb genommen. 

• Im Unterricht sind die iPads auf lautlosen Betrieb eingestellt. 
• Es werden nur die für die jeweilige Unterrichtsaufgabe benötigten Programmfenster geöffnet. 

(Das iPad wird bei Nichtbeachtung eingezogen.) 
• Hält ein Mitschüler eine Präsentation, so haben alle anderen ihre Geräte im Flugmodus. 
• Wird das iPad aus irgendwelchen, vom Schüler zu vertretenden Gründen eingezogen, sind 

die gestellten Aufgaben handschriftlich erledigen. 
• Wenn ein digitales Arbeitsergebnis abgeben wird (upload via Web.DAV), ist die Datei nach 

dem folgenden Schema zu benennen: „thema.name.vorname“. Auf die Themenbezeichnung 
wird sich vorher geeinigt. 

• Dateien an den im Unterricht aktuell gearbeitet wird, müssen lokal auf dem iPad gespeichert 
und somit zu bearbeiten sein. 
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• Wenn eine Textdatei abgegeben wird, ist diese optisch übersichtlich in sinnvolle Abschnitte 
zu gliedern. Dabei ist eine gut lesbare Schrift (Schriftart) und Farbe (vorzugsweise Schwarz) 
zu wählen. Überschriften müssen in Schriftgröße und Fettdruck klar als solche erkennbar 
sein (max. 2 Textgrößen größer als der eigentliche Text). 

• Zu bewertende Arbeitsergebnisse (z.B. Präsentationen) ohne Quellenangabe sind mit der 
Note 6 (ungenügend) zu bewerten.


